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Offentliche Beschlussvorlage Auskuntt erteilt:
Herr Homann

Ruf:

60 52 20
E-Mail:
HomannG@awm.stadt-muenster.de
Datum:
04.11.2015
Betrifft
Anderung der StralRenreinigungssatzung
Beratungsfolge
17.11.2015 Bezirksvertretung Munster-Sutdost Anhorung
17.11.2015 Bezirksvertretung Munster-Mitte Anhorung
19.11.2015 Bezirksvertretung Munster-Hiltrup Anhorung
19.11.2015 Bezirksvertretung Munster-Ost Anhdrung
19.11.2015 Bezirksvertretung Munster-West Anhorung
08.12.2015 Betriebsausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe Vorberatung
09.12.2015 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung
16.12.2015 Rat Entscheidung

Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:

Die ,Satzung zur Anderung der Satzung Uber die StraRenreinigung in der Stadt Miinster (Stralken-
reinigungssatzung)“ wird beschlossen (Anlage zur Vorlage).

Il. Finanzielle Auswirkungen:

Es entstehen keine Kosten und keine Folgekosten.

Begriindung:

Anlass fir die vorgeschlagene Satzungsanderung ist die Uberarbeitung des StraRenverzeichnis-
ses, das als Anlage Bestandteil der StraRenreinigungssatzung ist. Die meisten Anderungen wer-
den aufgrund von Neuwidmungen von Stra3en erforderlich; darlber hinaus werden textliche Ak-
tualisierungen oder Prazisierungen (z.B. Anpassung von Hausnummern oder Stichstral3en) in das
StralRenverzeichnis eingearbeitet. Insgesamt schlagt die Verwaltung 25 Anderungen vor (Artikel 1
der Anderungssatzung).

In der ersten Spalte der Tabelle werden folgende Abklrzungen verwendet:

NW Neuwidmung
B Berichtigung
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Es werden nur die Punkte gedndert, die mit einer Abklrzung gekennzeichnet sind.

Im StraRenverzeichnis selbst bedeuten die Abklrzungen:

z

\

o)

Stichstralen:

Hinweis:

Anzahl der regelmalligen wdchentlichen Reinigungen (Die Haufigkeit ,,0,5 bedeutet
14-tagliche Reinigung).

Vollreinigung. Stralen und Stralienteile, deren Fahrbahnen und Gehwege wdchent-
lich regelmaRig von der Stadt gereinigt werden mussen.

Fahrbahnreinigung. Straflen und Stralenteile, deren Fahrbahnen wdchentlich re-
gelmalig von der Stadt und deren Gehwege regelmalig von den Anliegern gerei-
nigt werden mussen.

Anliegerreinigung. Strallen und StralRenteile, deren Fahrbahnen und Gehwege re-
gelmafig von den Anliegern gereinigt werden mussen.

Durchgangsstralien. Stra3en und Stralenteile, die Uber den Anliegerverkehr hinaus
besondere Bedeutung flir den Durchgangsverkehr haben. Fur die Anlieger dieser
Stralden gilt eine Gebuhrenermaligung nach MalRgabe der Stralenreinigungsge-
blhrensatzung.

Nahere Bezeichnung des regelmafig zu reinigenden Teilstlickes des Hauptstra-
Renzuges.

StichstralRen sind durch Hausnummernpaare kenntlich gemacht, entweder durch
einen Bindestrich (von — bis) oder durch einen Schragstrich (z.B. ,2/11%). Die
Hausnummern vor und hinter dem Schragstrich bezeichnen hierbei die Hauser

links und rechts der StralReneinmindung.

Da im Stadtbezirk Miunster-Nord keine StralRen von der Satzungsanderung betroffen sind, entfallt
die Anhdrung dieser Bezirksvertretung.

I V.

gez.

Peck
Stadtrat

Anlage: Anderungssatzung

V/0873/2015



	aktdatum
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

